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sia) Die im Auftrag mehrerer Planerverbände

durchgeführte Erhebung der Gemeinkosten und

der Arbeitsstunden 2006 Basis Geschäftsjahr

2005) erfasst die Architekten, die Bauingenieure,

die Kultur- und Vermessungsingenieure und

erstmals die Raumplaner, Gebäudetechnikinge-nieure

und Landschaftsarchitekten. Ebenfalls

neu ist, dass die Daten nach dem Bruttolohn-modell

auf Basis des Bruttolohns ausgewertet

wurden. Somit gelten die Bruttolöhne als Basis

für die Berechnung der Gemeinkosten und nicht
wie bei den bisherigen Erhebungen die auftrags-bezogenen

Löhne.

Die Resultate dieser Erhebung sind soeben als

zweisprachige Dokumentation SIA 0218 Ermitt-lung

der Gemeinkosten und der Arbeitsstunden

2005 Deutsch und Französisch erschienen. Laut

Erhebung hat sich gegenüber 2001 in der Pla-nungsbranche

der durchschnittliche Gemein-kostensatz

erhöht. Wenig verändert hat sich die

durchschnittliche Präsenzzeit aller Branchen.

Doch in einzelnen Sparten sind Abweichungen

gegenüber der Erhebung von 2001 feststellbar.

Die imAuftrag der Planerverbände ISA,USIC,FSU,

BSLA,SVU und IGS erstellte Erhebung bietet eine

gute Vergleichsbasis für die eigenen Kosten.

Bereits seit Herbst 2006 liegt die Dokumentation
SIA D0207 Lohnerhebung 2006 vor. Die Lohnko-sten

wurden unabhängig von den Gemeinkosten

und den Arbeitsstunden ermittelt. Projektie-rungsbüros

können diese Daten als Leitplanken

für den internen Kostenvergleich einsetzen. Auf-traggebern

dienen sie als Orientierungshilfe bei

der Beurteilung von Offerten.

GEMEINKOSTEN- UND ARBEITSSTUNDENERHEBUNG

GEMEINKOSTENERHEBUNG
Dokumentation D0218 Ermittlung der Gemein-kosten

und der Arbeitsstunden 2005, 82 Sei-ten,

Format A4, broschiert. Preis: Fr. 56.–

LOHNERHEBUNG
Dokumentation D0207 Lohnerhebung 2006, 96
Seiten, Format A4, broschiert. Preis: Fr. 56.–

Bestellung an SIA-Auslieferung, Schwabe AG,

Postfach 832, 4132 Muttenz 1
Tel. 061 467 85 74, Fax 061 467 85 76
E-Mail distribution@sia.ch, www.sia.ch/shop

Die Zentralkommission für Normen und
Ordnungen ZNO) gab an ihrer Sitzung
vom 7. Dezember 2006 zwei Normen und
zwei Vornormen zur Publikation frei und
startete sechs neue Projekte.

Freigegeben hat die ZNO die neue ABB SIA

118/370 Allgemeine Bedingungen für Aufzüge,

Fahrtreppen und Fahrsteige. Diese war an der
Sitzung heftig umstritten, passierte aber den-noch

die Schlussabstimmung mit grossem

Mehr. Damit wird die älteste noch geltende

Norm im Normenwerk des SIA, die SIA 136 Be-dingungen

für die Lieferung von Aufzügen aus

dem Jahre 1939, auf den 1. Mai 2007 zurückge-zogen.

Ebenfalls freigegeben wurde die Kopf-norm

zu den Abdichtungsnormen SIA 270 Ab-dichtungen

und Entwässerungenunddiebeiden

Normen SIA 271Abdichtungen im Hochbau und

die zugehörige ABB, SIA 118/271 Allgemeine

Bedingungen für Abdichtungen im Hochbau. Die

bisherigen Normen SIA V271/1 Flachdächer –
Anforderungen an Wärmedämmstoffe und SIA

271/2 Flachdächer zur Begrünung werden auf
den 1. Mai 2007 aus dem Normenwerk zurück-gezogen.

Die Normen SIA 270 und SIA 118/271

wurden als Vornormen klassiert, da Anpas-sungen

absehbar sind, wenn alle Abdichtungs-normen

vorliegen. Für alle vier Normen läuft die

Rekursfrist bis Ende Januar 2007.

Neu gestartet hat die ZNO Projekte zur Erarbei-tung

des letzten Teils zu den Erhaltungsnormen
zu einer Ordnung SIA 143 Studienaufträge und
einem Merkblatt SIA 2033 Erdbebenwiderstand

von Mauerwerk. Die restlichen drei Projekte be-trafen

die Revisionen der Norm SIA 342 Son-nen-

und Wetterschutzanlagen und der Merk-blätter

SIA 2001 Wärmedämmstoffe sowie SIA

2023 Lüftung in Wohnbauten. Die ZNO hat alle
Projekte genehmigt, desgleichen eine Präzisie-rung

zu den Zielen eines früher genehmigten

Projektes zur Holzbewirtschaftung. Zunächst

soll Holzernte bearbeitet werden. Die beiden

Themen Nutzungsvereinbarungen im Hochbau

und der Umgang des Planers mit widersprüch-lichen

Vorgaben, z.B. der Denkmalpflege oder

der Feuerpolizei, konnten nur andiskutiert
werden und sollen an der nächsten Klausur
aufgenommen werden.

Dr. Markus Gehri, Generalsekretariat SIA

ZNO: ZWEI FREIGABEN UND SECHS PROJEKTE

sia) Mit der Verkehrserschliessung der Zent-ralschweiz

und den Auswirkungen auf die wirt-schaftliche

Prosperität befasst sich das Forum

Bau Zentralschweiz an der Tagung vom Mitt-woch,

14. März 2007, im Kultur- und Kongress-zentrum

Luzern KKL). Mit Vorträgen, Thesen

und einem Podiumsgespräch unterstützt das

Forum Bau Zentralschweiz, an dem die SIA-Sek

tion Zentralschweiz beteiligt ist, die Suche

nach gemeinsamen Lösungen. Das detaillierte

Programm der Tagung Die Zentralschweiz auf

dem Abstellgleis? samt Anmeldeformular ist
zugänglich unter www.sia-zentralschweiz.ch.

VERKEHRSERSCHLIESSUNG ZENTRALSCHWEIZ
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Neue Kurse werden laufend auf den SIA-Sei-ten

von TEC21 ausgeschrieben. Das aktuelle
Fortbildungsangebot von SIA Form ist unter
www.sia.ch/weiterbildung einsehbar. Anmel-dungen

und Ausküfte bei SIA Form, Kurssekre-tariat,

Madeleine Leupi, Tödistr. 47, Postfach,
8039 Zürich,Tel.044 283 15 58,Fax 044 283 15 16,

E-Mail form@ sia. ch

Kurt Rietmann, SIA Form,
Generalsekretariat SIA

SIA FORM 2007: FORTBILDUNG FÜR FACHLEUTE

AKTUELLE KURSE
CM20-07 Claim Management 15./22. März 07 Zürich
CM21-07 7./12. Juni 07 Zürich
WL08-07 Wohnungslüftung 21. März 07 Zürich
WL09-07 30. Mai 07 Basel
PM15-06 Projektmanagement 13./14. April 07 Region Zürich
WR05-07 Einführung in SIA 480 10. April 07 Zürich
AB25-07 SIA 118 in der Praxis 9./16. Mai 07 Zürich
AB28-07 Marketing und Akquisition 23./30. Mai 07 Bern
MA-MA07 Marketing 5. Juni 07 Zürich
MA-KU07 Kunden gewinnen 14. Juni 07 Zürich
MA-EV07 Verhandeln 18. Juni 07 Zürich

Das Fortbildungsangebot von SIA Form für
2007 ermöglicht Ingenieuren und Architekten,
sich den eigenen Bedürfnissen entsprechend
fortzubilden. Der Schwerpunkt des Kursange-botes

liegt auf dem Vermitteln von Fachkom-petenz.

Darunter fallen besonders die Einfüh-rungskurse

zu neuen und überarbeiteten
Normen, Ordnungen, Dokumentationen oder

Merkblättern. Das Programm von SIA Form für
das erste Halbjahr 2007 enthält Kurse zur
Norm SIA 118 in der Praxis,über Wohnungslüf-tung

Merkblatt SIA 2023), zum Projektma-nagement,

zu Marketing und Akquisition, zur
Wirtschaftlichkeitsrechnung Norm SIA 480)

und zum Umgang mit Nachforderungen sog.

Claim Management).
Von SIA-Mitgliedern erwartet die Kundschaft,
dass sie die geltenden Ordnungen, Richtlinien,
Empfehlungen und Normen kennen und an-wenden.

Sie haben sich verpflichtet, ihren Beruf
auf nachhaltiges Handeln auszurichten und
ethisch beispielhaft auszuüben. Deshalb ist
eine fachspezifische und eine fachübergreifen-de

Fortbildung während der gesamten Dauer

der Berufstätigkeit unabdingbar. Das sich stän-dig

wandelnde berufliche Umfeld erfordert lau-fende

Anpassung und Fortbildung. Gezielte

Fortbildung eröffnet neue Marktchancen. Breit
gefächertes Wissen und das Erkennen von Zu-sammenhängen

macht es möglich, die Stellung
eines Unternehmens am Markt zu erhalten und
auszubauen. Die an Kursen erworbenen Kom-petenzen

können die SIA-Mitglieder durch
einen Fortbildungsnachweis dokumentieren.

Mit zwei raschen Verfahren zur Kon-
fliktbewältigung im Bau- und Immobi-lienbereich

treten Verbände der Pla-nungs-,

Bau- und Immobilienbranche
gemeinsam an die Öffentlichkeit. An-statt

langer gerichtlicher Auseinan-dersetzungen

können die Kontrahenten
ihren Konflikt mittels eines Vermitt-lungs-

oder eines Schiedsgerichtsver-fahrens

beilegen.

cgi/hev/sbv/sia) Die beiden Verfahren zur
Konfliktbewältigung im Bau- und Immobilien-bereich

sind im Reglement betreffend Vermitt-lung

und Schiedsgericht Bau und Immobilien
festgelegt. Dieses wurde gemeinsam vom Haus-eigentümerverband

Schweiz HEV Schweiz),

der Chambre genevoise immobilière CGI), dem

Schweizerischen Baumeisterverband SBV)

sowie der Direktion des Schweizerischen Inge-nieur-

und Architektenvereins SIA) ausge-arbeitet.

Vor allem das Vermittlungsverfahren
ist auch für Fälle mit geringerem Streitwert,
etwa über Baumängel, Nachbarrecht oder aus

dem Stockwerkeigentum,geeignet. In der Wahl

der Vermittler bzw. Schiedsrichter sind die
Parteien frei. Dies ermöglicht ihnen, ausge-wiesene

Fachspezialisten als Vermittler bzw.

Schiedsrichter beizuziehen.

KONFLIKT RASCH BEILEGEN
Im Vermittlungsverfahren versucht der Ver-mittler,

mitdenParteien einenVergleich auszu-arbeiten.

Das Verfahren soll in der Regel nicht
länger als drei Monate dauern. Im Schiedsver-fahren

fällt je nach Streitwert ein Einzel- oder

Dreierschiedsgericht den rechtsverbindlichen
Schiedsentscheid. Auch das Schiedsverfah-ren

ist als rasches Verfahren konzipiert. Der

Schiedsspruch soll im Normalfall innert dreier
Monate nach Übermittlung der Akten durch
das Sekretariat ans Schiedsgericht gefällt
werden. Die Verbände CGI, HEV Schweiz, SBV

und SIA stellen den Parteien auf Wunsch eine

unverbindliche Liste mit möglichen Vermitt-lern

und Schiedsrichtern samt Angaben über
deren Ausbildung und ihre Fachkenntnisse zur
Verfügung.

RECHTSWEG BLEIBT MÖGLICH
Das Reglement lässt den Kontrahenten die
Wahl zwischen einem Vermittlungsverfahren
und einem Verfahren vor dem Schiedsgericht.
Die Vertragsparteien können auch vereinba-ren,

einen Konflikt zuerst mit einem Vermitt-lungsverfahren

beizulegen, und wenn dieses
ohne Ergebnis bleibt, an das Schiedsgericht
zu gelangen. Sie können sich aber die Frei-heit

vorbehalten, den Fall vor ein ordentliches
Gericht zu bringen. Die Vertragsparteien kön-nen

bereits im Voraus eine Vermittlungs- und /
oder Schiedsklausel in ihren Vertrag Archi-tekten-

/Planervertrag, Bau- /Werkvertrag,

Kaufvertrag, Stockwerkeigentumsreglement,
Geschäftsmietvertrag, Dienstbarkeitsvertrag
etc.) aufnehmen, um einen allfälligen künf-tigen

Konflikt aus dem Vertragsverhältnis der
Vermittlung bzw. dem Schiedsverfahren zu

unterstellen, oder sie können auch erst im Fall
eines Konflikts zu dessen Bewältigung eine

Vermittlungs- bzw. Schiedsvereinbarung ab-schliessen.

Der Text des Reglementes ist unter
www. sia. ch/ ius zugänglich.

SPEDITIVE VERFAHREN ZUR KONFLIKTLÖSUNG
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FORTBILDUNGSNACHWEIS
sia) Bereits seit Mitte 2006 können Einzelmit-glieder

des SIA ihre Weiter- und Fortbildung auf
der Website des SIA verwalten und im Mitglie-derverzeichnis

publizieren. Damit unterstützt
der SIA seine Mitglieder darin, ihre Kompe-tenzen

besser zu dokumentieren und die Quali-tät

ihrer Arbeit verstärkt zu kommunizieren.
Neben der Möglichkeit, den persönlichen Fort-bildungsnachweis

in Form eines Curriculums

auszudrucken, stellt der SIA seit Januar 2007

weitere attraktive Neuerungen bereit. Das rote
Weiterbildungslogo SIA Form im Mitglieder-verzeichnis

auf dem Internet zeigt an, dass
ein Einzelmitglied an Weiter- und Fortbildungs-kursen

teilgenommen hat. Im Mitgliederver-zeichnis

kann man gezielt nach Einzelmitglie-dern

mit einem Fortbildungsnachweis suchen.

Besuchte Kurse von SIA Form trägt der SIA

automatisch im Fortbildungsnachweis ein. So-bald

ein Mitglied sein persönliches Profil unter
www.sia.ch/nachweis eröffnet hat, ist dieser

Eintrag im Verzeichnis sichtbar auf Wunsch des
Kursteilnehmers. Weitere Informationen zum
Fortbildungsnachweis sind unter www. sia. ch/

nachweis zu finden.

jr) Das aktualisierte Register der normkon-formen

Bewehrungsmatten und Betonstähle
gemäss Norm SIA 262 enthält Produkte, die
eine erstmalige Prüfung bestanden haben und

deren periodische Überwachung vertraglich
geregelt ist. Diese Liste gibt Auskunft über die

Kennzeichnung und die Klassifikation sowie

über den Umfang des geprüften und produ-zierten

Bereichs. Das bis 30. Juni 2007 gültige
Register ist als PDF-Dokument auf der Website

www.sia.ch/betonstahl aufgeschaltet und kann
von dort heruntergeladen werden.

BEWEHRUNGSMATTEN UND BETONSTÄHLE

jr) Die Tragwerksnormen fordern im Rahmen

der Qualitätssicherung von Betonstahl die

Kontrolle der Weiterverarbeiter von Betonstahl
in Ringen. Das aktualisierte Register der Wei-terverarbeiter

von Ringmaterial gibt Auskunft
über die Firmen, bei denen eine Zertifizierung

gemäss Norm SIA 262 erfolgreich durchgeführt
wurde. Die im Register aufgeführten Weiterver-arbeiter

unterliegen einer vertraglich geregel-ten,

periodischen Überwachung und werden

nur so lang im Register geführt, als die Resul-tate

der Eigen- und der Fremdüberwachung

des aufgeführten Ringmaterials und der Durch-messer

den Anforderungen der Norm SIA 262

genügen. Das bis 30.Juni 2007 gültige Register

ist als PDF-Dokument auf der Website www.sia.

ch/weiterverarbeiter aufgeschaltet und kann
von dort heruntergeladen werden.

WEITERVERARBEITER VON BETONSTAHL

Die in der Norm SIA 265 Holzbau Ausgabe 2003)

angegebenen Bemessungswerte für Brett-schichtholz

setzen ein Brettschichtholz voraus,

dasunter fremdkontrollierter Eigenüberwachung

gemäss den Richtlinien der Schweizerischen

Fachgemeinschaft Holzleimbau SFH) herge-stellt

wurde. Die Brettschichtholzherstellung
erfordert eine ausgewiesene Herstellerqualifi-
kation. Die Fremdüberwachung der Betriebe er-folgt

durch die Berner Fachhochschule,Departe-ment

Architektur, Holz und Bau, Biel. Die Atteste

für Brettschichtholz gelten für die Dauer eines

Jahrs und können nach erneuter Prüfung ver-längert

werden. Sie erstrecken sich nicht auf an-dere

verklebte Holzprodukte. Der SIA führt ein

öffentliches Register mit den Firmen, welche die

Herstellerprüfung erfolgreich bestanden haben.

Normenkommission SIA 265 Holzbau

BRETTSCHICHTHOLZ-PRODUZENTEN

Stand November 2006

Firma PLZ Ort gültig bis

Ducret-Orges SA 1430 Orges 31.12.2007

Hüsser Holzleimbau AG 5620 Bremgarten 31.12.2007

neue Holzbau AG 6078 Lungern 31.12.2007

Peter Holzbau AG 3638 Blumenstein 31.12.2007

Roth Holzleimbau + Stahlbau AG 3400 Burgdorf 31.12.2007

Rutishauser Holzbau AG 8580 Amriswil 31.12.2007

Schilliger Holz AG 6403 Küssnacht 31.12.2007

Stuber + Cie AG 3054 Schüpfen 31.12.2007

VIAL SA charpentes 1724 Le Mouret 31.12.2007

REGISTER DER SFH-RL-KONFORMEN BRETTSCHICHTHOLZ-PRODUZENTEN
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